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Norm

ZPO §43

Rechtssatz

Das Kostenprivileg des§ 43 Abs 2 Fall 2 ZPO betri6t nur das teilweise Unterliegen des Klägers mit der Klagsforderung

und setzt voraus, dass nicht ihr Grund, sondern nur ihre Höhe strittig ist. Es kommt aber nicht zur Anwendung, wenn

eine Gegenforderung des Beklagten von der Ausmittlung durch Sachverständige oder von einer gegenseitigen

Abrechnung abhängt. Wendet der Beklagte gegen eine an sich berechtigte Forderung des Klägers auf Zurückzahlung

des Kaufpreises für ein vom Beklagten gekauftes Fahrzeug einen Anspruch auf Benützungsentgelt als Gegenforderung

ein und unterliegt der Kläger mit seiner Klagsforderung deshalb teilweise, dann kann der Kläger die Privilegierung des §

43 Abs 2 Fall 2 ZPO nicht in Anspruch nehmen.
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